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Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21



Stuttgart, 17.07.2009

Pressemitteilung             
Keine Sternstunde der Demokratie

Gerichtsurteil zu Bürgerbegehren Stuttgart 21

 


Das heutige Urteil des Verwaltungsgerichtes ist aus Sicht des Aktionsbündnisses und vor allem aus Sicht der 67.000 Unterzeichner des Bürgerbegehrens absolut enttäuschend. Dennoch sieht sich das Aktionsbündnis als moralischen Sieger und wird ihren Widerstand fortsetzen. Bekanntlich sammelte das Bündnis im Herbst 2007 innerhalb 6 Wochen 61193 rechtsgültige Unterschriften für ein Bürgerbegehren, dass den Ausstieg der Stadt Stuttgart aus dem Großprojekt Stuttgart 21 vorsah.

„Das Urteil ist keine Sternstunde der Demokratie und ein Rückwärtsschritt im Hinblick auf die allseits versprochene Steigerung von Bürgerbeteiligungen. Ebenso schürt das Urteil die Politikverdrossenheit und senkt die Akzeptanz der Stuttgarter Bürger hinsichtlich Stuttgart 21 erst recht,“ sagt Gangolf Stocker, SÖS-Stadtrat und Sprecher der Initiative Leben in Stuttgart. Stocker trat bei dem Prozess als Kläger auf. Als skandalös und unanständig bezeichnet Stocker das Verhalten von OB-Schuster, der am 5.10.2007 die sog. Ergänzungsvereinbarung unterschrieben hat, obwohl das Bürgerbegehren schon einen Tag zuvor gestartet wurde. „Schuster wollte Fakten schaffen, um somit das Bürgerbegehren ins Leere laufen zu lassen – so etwas macht man nicht,“ kritisiert Stocker.

Werner Wölfle, Fraktionschef der Grünen im Gemeinderat  stellt fest: „Das heutige Urteil ist eine schallende Ohrfeige für Oberbürgermeister Schuster und die Befürworter von Stuttgart 21 im Gemeinderat. Schuster wollte sich gegenüber der Bevölkerung mit dem billigen Trick 17 aus der Verantwortung stehlen Stuttgart 21 sei ein Projekt der Bahn und deshalb gar nicht Bürgerentscheidsfähig. Das stellte das Gericht eindeutig als falsch heraus.“

Wölfle weiter: „Ebenfalls hat heute das Regierungspräsidium Stuttgart eine Ohrfeige erhalten. Durch Griffelspitzeleien an lächerlichen Formalien, wir hätten nicht als Vertrauensleute klagen dürfen, sondern nur als betroffene Bürger, wollte das Regierungspräsidiums die Klage erst gar nicht zulassen. Dieser Unfreundlichkeit des Regierungspräsidiums ist das Gericht aber nicht gefolgt.“

Gerhard Pfeifer, BUND-Regionalgeschäftsführer sagt: „Das Verwaltungsgericht habe sehr wohl einen Ermessungs- und Abwägungsspielraum gehabt ein Urteil im Sinne der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens auszusprechen. Der Verhandlungsverlauf habe gezeigt, dass die Materie äußerst komplex, neu und verschieden interpretierbar ist, z.B. gibt es in der Sache relativ wenige Grundsatzurteile.“ 
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„Nach der Novellierung der Gemeindeordnung im Jahre 2005 gab es eine klaren Grundtenor mehr Bürgerbegehren zuzulassen und den Bürgern einen etwas großzügigeren Spielraum bei der Beantragung einzuräumen. Nach dem heutigen Urteil werden wir wieder weit hinter das Jahr 2005 zurückgeworfen,“ stellt Peter Conradi fest.

Stocker abschließend: „Die heutige Verhandlung und die ausführlichen Erörterungen der Vorsitzenden Richterin haben aber erhebliche Zweifel darüber aufkommen 
lassen, ob die baden-württembergische Gemeindeordnung überhaupt in der 
Praxis Bürgerbegehren und Bürgerentscheide will. Wenn ein Bürgerbegehren 
gegen einen Gemeinderatsbeschluss dadurch unterlaufen werden kann, dass 
der Bürgermeister am nächsten Tag Verträge unterschreibt, weil das 
Bürgerbegehren keine aufschiebende Wirkung hat, dann kann man diesen 
Paragrafen 21 der Gemeindeordnung eigentlich auch streichen. Das 
Gericht, hat deutlich gemacht, dass die Gemeindeordnung Baden-Württembergs erhebliche Mängel aufweist und zu völlig unbefriedigenden Ergebnissen in der Rechtsprechung führt.“

Gangolf Stocker bzw. das Aktionsbündnis werden das schriftliche Urteil abwarten und dann prüfen, welche rechtlichen Schritte weiter verfolgt werden.

Rückfragen an: Gangolf Stocker (0172/9500948) , Werner Wölfle (0171/3043320)

Gerhard Pfeifer (0711/61970-40)
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